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Naja, als juristischer Laie würde ich sagen, er "fehlt den Rest des Schuljahres" unentschuldigt
und "kann auf Grund seiner Fehlzeiten nicht versetzt werden". Da er vermutlich nicht die
kompletten drei Jahre absitzen wird (gute Führung, Freigänger) könnte er doch theoretisch nach
seiner Haftstrafe im ersten Jahr der BFS wieder von vorne anfangen. Der Schulleiter kann doch
in der BFS bei den Zugangsvoraussetzung in begründeten Ausnahmefällen die Aufnahme
entscheiden, oder? Wenn man also absehen kann, dass er nach einem Jahr weitermachen
könnte und ihr ihn behalten wollt, würde ich den Schülerstatus ruhen lassen.

Ansonsten ist dies meiner Ansicht nach ein Schulabbruch, den der Schüler zu vertreten hat und
ergo könntet ihr ihn ausschulen und müsstet ihn nach § 5 (4) nicht wieder aufnehmen.

Bei diesem Fall würde ich liebevoll eine kurze Mail an den zuständigen Dezernenten und/oder
Schuljuristen des jeweiligen SSA schreiben und mal nachfragen. Wenn du ein Ergebnis hast,
würdest es mich freuen, wenn du es posten würdest, da mich dieser Fall auch ehrlich gesagt
interessieren würde.
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